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der Annales S. Amandi und der Mosellani: aus keiner von 
beiden konnte der Verfasser aber, wie Pertz richtig hervor­
hebt, den Namen Hunald zu 742 (‘Karlomannus et Pip­
pinus contra Unaldum perrexerunt’) und die Notiz ‘Hilde­
ricus tonsoratus’ zu 750 entnehmen, welche wir in den 
Ann. Lauriss. wiederfinden. Diese sind aber sonst gar 
nicht benutzt, so dass die Uebereinstimmung nur durch
Annahme einer gemeinsamen 
gleichen wir nun

Col. Sen. 750: ‘Pipinus 
electus est in regem, Hil­
dericus tonsoratus’;

Am. 751: ‘Pippinus in re­
gem unctus est apud Sues­
siones’;

Petav.752: ‘Pippinus ele­
vatus est ad regem in Su­
essionis civitate’;

Quelle zu erklären ist. Ver-

Lauriss. 750: ‘Pippinus . .. 
electus est ad regem 

et unctus . . .
et elevatus a Francis 

in regno in Suessionis 
civitate.

Hildericus vero . . . 
tonsoratus est . . .’,

so ist meines Erachtens nicht zu zweifeln, dass die Lauris­
senses hier aus drei Quellen zusammengeflossen sind, und 
dass der Wortlaut der einen uns in den Ann. Col. Sen. 
ziemlich getreu erhalten sein muss. Dann aber weiss ich 
keine Quelle, welche diese Nachricht sowohl, als die auf 
Hunald bezügliche eher enthalten haben könnte, als jene 
neustrische, deren wesentlicher Inhalt in den Annalen von 
Gorze, bezw. deren Ableitungen, vorliegt. Dass gerade 
diese Nachrichten nicht in die Annalen von Gorze über­
gegangen sind, erklärt sich leicht, wenn in denselben 
neben der neustrischen noch eine andere Quelle benutzt 
worden ist.

Neben den besprochenen Beziehungen zu Neustrien 
erscheinen in den Ableitungen der Annalen von Gorze sehr 
merkwürdig die gleichfalls schon erwähnten drei Notizen, 
welche Schwaben betreffen, nämlich 709 ‘et Gotofridus 
moritur’, 730 ‘Lantfridus mortuus’ und 736 ‘Audoinus epi­
scopus mortuus’. Gotefrid und Lantfrid waren Herzöge 
von Schwaben, Othwin Bischof von Konstanz. Der Herzog 
Gotefrid war der Vater des Alamannen Thietbald, welchen 
die Murbacher Annalen zu 741 und 745 erwähnen, und es 
fällt nun ferner auf, dass die Notiz, welche der Annalist 
von Gorze zu 752 an die Stelle der vermuthlich in der 
neustrischen Vorlage (= Ann. Col. Sen. 750) überkommenen 
gesetzt hat (Mos., Lauresh., Pet. 752: ‘Pippinus elevatus 
est ad regem’), fast der entsprechenden in den Murbacher 


